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 PLANZEICHNUNG - VOR DER ÄNDERUNG
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0 1000200

MASSLEISTE

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
der Änderung des Flächennutzungsplanes "Freizeitgebiet Ritzhagen"
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Änderung

PLANZEICHENERKLÄUNG
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
der Änderung des Flächennutzungsplanes "Freizeitgebiet Ritzhagen"
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 PLANZEICHNUNG - NACH DER ÄNDERUNG
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Sonderbauflächen 
(K= Krankenhaus, S=Skihütte, T= Tennishalle, R=Reithalle,
 V=Vereinsheim. F=Feriendorf, H=Hotel, G=Golfhaus, Th=
 Therapeutische Einrichtung, L=Landschulheim, Fr=Frem-
 denverkehr, W=Wochenendhausgebiet, E= Erholungsheim, 
F|S|G=Freizeit, Skibetrieb, Gastronomie)

Flächen für landschaftsbezogene Freizeit- und Sporteinrich-
tungen (zulässig sind Anlagen und untergeordnete Gebäude, 
die der sport- und Freizeitnutzung dienen)

sport- und freizeitbezogene Aufstiegshilfen

Ablagerung, (A=Altlasten)
 

landschaftsbezogene Sport- und Spielanlagen 

Hinweis auf gesetzlich geschützte Biotope

Untergeordnete Sport- und Spielanlagen:
Korridor für Mountaincartstrecke sowie Familien- und Erlebnis-
weg
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VERFAHRENSVERMERKE

Nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Planzeichenver-
ordnung (PlanZV) in der Zeit zur des Aufstellungsbeschlusses gültigen Fassung.

1. Einleitungsbeschluss
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Willingen (Upland) hat die Einleitung in das Verfahren Änderung des Flächennut-
zungsplanes "Freizeitgebiet Ritzhagen" in ihrer Sitzung am 06. 03. 2023 gefasst. Der Beschluss ist am 17. 03. 2023 ortsü-
blich bekannt gemacht worden.

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch öffentliche Auslage der Allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung (Vorentwuf), der Begründung und Umweltbericht sowie der vegetationskundlichen Bestandsaufnahme im Zeitraum vom  
20. 03. 2023 bis zum  24. 04. 2023 . Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am  17. 03. 2023.

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 22. 03. 2023 über die Allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb des Zeitraums vom 22. 03. 2022 bis 
zum 24. 04. 2023 aufgefordert. 

4. Beteiligung der Öffentlichkeit
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch öffentliche Auslage des Planentwurfs, der Begründung und Umweltbericht, 
der vegetationskundlichen Bestandsaufnahme, dem Artenschutzbeitrag sowie dem Forstbeitrag im Zeitraum vom  10. 07. 
2023 bis zum  11. 08. 2023. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am  30. 06. 2023.

5. Beteiligung der Behörden
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom  03. 12. 2021 über die Entwicklungsab-
sichten der Gemeinde Willingen (Upland) unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb des Zeitraums vom  
03. 12. 2021 bis zum  03. 12. 2021 aufgefordert. 

6. Feststellungsbeschluss
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Willingen (Upland) hat die Änderung des Flächennutzungsplanes "Freizeitgebiet  Ritz-
hagen" nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen in ihrer Sitzung am am 30. 12. 1991 fest-
gestellt. Die Begründung, der Umweltbericht und die zusammenfassende Erklärung wurden gebilligt.  Das Ergebnis der 
Abwägung wurde mitgeteilt.

             .............................................              ............................................................
Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Thomas Trachte, Bürgermeister

7. Genehmigungsverfügung

G E N E H M I G T
mit Verfügung vom ...........................

Siegelabdruck Regierungspräsidium Kassel 
im Auftrag:

8. Inkraftsetzung
Die Erteilung der Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes "Freizeitgebiet Ritzhagen" sowie die Stelle, bei 
der der Plan eingesehen werden kann, ist am 30. 12. 1991 ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist 
die Änderung des Flächennutzungsplanänderung "Freizeitgebiet Ritzhagen" wirksam geworden.

             .............................................              ............................................................
Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Thomas Trachte, Bürgermeister
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